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��
��

�� ���( �L�Q �K �H �L�W�O�L�F �K �H�U���( �� �0�D �L�O�� �% �H �W�U�H �I �I ��
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I. Raumordnung 
 
Aus raumordnerischer Sicht werden keine grundsätzlichen Einwendungen vorge-

bracht. 

 

Jedoch wird das Vorhabengebiet nach den Festlegungen im Fortschreibungsentwurf 

des Regionalplans Bodensee-�2�E�H�U�V�F�K�Z�D�E�H�Q���]�X�P���7�H�L�O���Y�R�Q���H�L�Q�H�P���Ä�9�R�U�U�D�Q�J�J�H�E�L�H�W���I�•�U��

�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]���X�Q�G���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�I�O�H�J�H�³�����=�����•�E�H�U�O�D�J�H�U�W�� 

Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass mit dem Auslegungsbeschluss durch 

die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben und 

die erfolgte Auslegung der Regionalplanentwurf inhaltlich soweit konkretisiert ist, dass 

dessen Verbindlicherklärung vom zuständigen Ministerium in weiten Teilen zu erwar-

ten ist. Damit sind die Festlegungen im �(�Q�W�Z�X�U�I���G�H�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�V���D�O�V���Ä�L�Q���$�X�I�V�W�H�O��

�O�X�Q�J���E�H�I�L�Q�G�O�L�F�K�H���=�L�H�O�H���G�H�U���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�³���V�R�Z�R�K�O���E�H�L���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�H�Q���•�E�H�U���U�D�X�P�E�H��

deutsame Einzelmaßnahmen als auch im Rahmen der Bauleitplanung in der Abwä-

gung oder Ermessensausübung bereits jetzt zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG). 

Eine Auseinandersetzung mit den zukünftigen Festlegungen ist daher erforderlich. 

 
 
 
 
II. Hochwasserschutz 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Bebauungsplan "Bachstraße 10 " in Weiler (Gmd. 
Berg) bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) betroffen ist (Direktlink: 
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/3BQ4QNZ9IvZIJKqQT919a7 ). 
 
Entsprechende Schritte (wie z.B. Regelungen zur Vermeidung und Verminderung von 
Hochwasserschäden, Aspekte zur Sicherung von Hochwasserabfluss und �±
rückhaltung, Gebäude hochwasserangepasst geplant und gebaut werden etc.) ergrif-
fen werden müssen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 78b WHG 
�Ä�5�L�V�L�N�R�J�H�E�L�H�W�H���D�X�‰�H�U�K�D�O�E���Y�R�Q���h�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�Q�³����� �X���D�����H�[�W�U�H�P�H���+�R�F�K�Z�D�V��
serereignisse) und den dort genannten Vorgaben verwiesen. 
 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 
1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung HQextrem der HWGK) sind nachrichtlich (BauGB 
§9 Abs. 6a) im Bebauungsplan darzustellen. 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/3BQ4QNZ9IvZIJKqQT919a7
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wässerrandstreifen berücksichtigt. Die bestehende maßgebliche Gewässerböschungsoberkante 
sollte zur Klarstellung �L�Q���G�H�Q���8�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���G�H�Q���%�3�µ�V���H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�� 

Oberflächenwasserabfluss 

Durch zusätzliche Neuversiegelung von Flächen wird der Oberflächenwasserabfluss verstärkt. 
Im Grundsatz ist darauf hinzuwirken, dass die künftige Höhe des Niederschlagswasserabflusses 
aus dem Plangebiet nicht höher ist als vor der Bebauung aus dem natürlichen Einzugsgebiet. 
Bauliche Entwicklungen sollen grundsätzlich so erfolgen, dass eine Verschärfung der Hochwas-
sergefahr nicht zu befürchten ist. 

Grundsätzlich sind innerhalb des überplanten Gebiets Maßnahmen zur Reduzierung bzw. zur 
Verlangsamung des Oberflächenwasserabflusses vorzusehen (§ 6 u. 55 Abs.2 WHG sowie  
§ 12 WG). Die Schaffung von Versickerungsflächen bzw. die Errichtung von Rückhalteräumen 
sind Möglichkeiten, innerhalb von Baugebieten den zusätzlichen Regenwasseranfall zu drosseln, 
um einerseits die Kanalisation zu entlasten und andererseits die hydraulische Belastung für die 
nachfolgenden Gewässer nicht zu erhöhen. 

4. Hinweise 

Brücke/Querung Krummbach 

Sofern im Zuge der Erschließung eine neue Überbrückung/-querung des Krummbachs notwen-
dig wird, bedarf das Vorhaben der vorherigen Durchführung eines Wasserrechtsverfahrens nach 
§ 28 Wassergesetz. In diesem Fall wird empfohlen das Vorhaben und den Umfang der Planun-
terlagen frühzeitig mit dem SG Oberflächengewässer abzustimmen. 

Starkregenrisikovorsorge 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind mögliche Überflutungen infolge Starkregenereignis-
sen zu berücksichtigen (§ 1 Abs.6 BauGB u. § 37 WHG). 

Aus verschiedenen Gründen, z.B. Oberflächenabflüssen an Hanglagen, aus Außeneinzugsge-
bieten etc., kann es bei Starkregen, zu wild abfließendem Wasser kommen. Weiterführenden 
�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���H�U�K�D�O�W�H�Q���V�L�H���X���D�����L�P���/�H�L�W�I�D�G�H�Q���G�H�U���/�8�%�:���Ä�.�R�P�P�X�Q�D�O�H�V���6�W�D�U�N�U�H�J�H�Q�U�L�V�L�N�R�P�D�Q�D�J�H��
ment in Baden-Württemberg 

und auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg. 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-natuerlicher-
lebensgrundlagen/wasser/starkregen/ 

 
Ausüge Hochwassergefahrenkarten: 

 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-natuerlicher-lebensgrundlagen/wasser/starkregen/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-natuerlicher-lebensgrundlagen/wasser/starkregen/



























